
6.2.2.
Auslieferungshaft
Bei dieser handelt es sich um eine im Wege 
der Rechtshilfe für einen anderen Staat vor
genommene Inhaftnahme eines Ausländers, 
um dessen Auslieferung auf der Grundlage 
einer ihm vom ersuchenden Staat zur Last 
gelegten Straftat realisieren zu können. Mit 
der Auslieferungshaft wird das Ziel verfolgt, 
den Betroffénen an einer Flucht vom Ter
ritorium der DDR zu hindern und ihn dem 
anderen Staat zwecks Wetterführung des 
dortigen Strafverfahrens oder Realisierung 
der Strafverbüßung zu überstellen.

Diese Sicherungsmaßnahme setzt kein von 
den Organen der DDR eingeleitetes Strafver
fahren voraus. Sie ist lediglich aus Gründen 
erhöhter Rechtssicherheit sowie wegen ihrer 
Ähnlichkeit mit der Untersuchungshaft in 
der Strafprozeßordnung mit geregelt.

Auslieferungshaft kann gemäß § 122 a dann 
angeordnet werden, wenn bei einem Aus
länder die Voraussetzungen der Ausliefe
rung an einen anderen Staat vorliegen. Da
bei handelt es sich entweder um Ausländer, 
gegen die in dem ersuchenden Staat ein Er
mittlungsverfahren eingeleitet und Haftbe
fehl erlassen ist, oder um solche, die im 
Ausland rechtskräftig zu einer — noch nicht 
verbüßten — Freiheitsstrafe verurteilt wor
den sind. Voraussetzung für die Anordnung 
der Auslieferungshaft ist grundsätzlich ein 
Auslieferungsersuchen, in dem die dem Aus
zuliefernden zur Last gelegte Straftat genau 
zu bezeichnen ist. Außerdem müssen dem 
Ersuchen eine beglaubigte Abschrift des 
Haftbefehls oder des rechtskräftigen Urteils 
sowie des Textes der ausländischen Straf
rechtsnormen, gegen die der Betroffene ver
stoßen haben soll, beigefügt sein. Mit eini
gen Staaten ist darüber hinaus vereinbart, 
ein Lichtbild oder eine genaue Personen
beschreibung des Auszuliefernden beizuge
ben.

Weitere Voraussetzung ist, daß die dem 
Ausländer zur Last gelegte Handlung in 
beiden Staaten unter Strafe steht und daß 
eine Freiheitsstrafe von bestimmter Dauer 
angedroht ist.4 Dem Auslieferungsersuchen 
muß stattgegeben werden, wenn dies in all
gemein anerkannten Normen des Völker
rechts oder in einem Vertrag mit dem er
suchenden Land vorgesehen ist. In solchen

Verträgen ist vereinbart, daß Personen, die 
nicht Angehörige des eigenen Staats sind, 
auf Ersuchen des Vertragspartners ausge
liefert werden, wenn
— diese Staatsangehörige des ersuchenden 

Landes sind, oder
— sie die Tat auf dem Territorium des er

suchenden Staates begangen haben, oder
— sich die Straftat gegen das um die Aus

lieferung ersuchende Land richtete.
In anderen Fällen steht es im Ermessen 

des ersuchten Landes, ob es einem Auslie
ferungsersuchen nachkommt.5

In einigen Rechtshilfeverträgen ist verein
bart, daß Auslieferungshaft schon vor Ein
gang des Auslieferungsersuchens angeordnet 
werden darf, falls das zuständige Organ des 
anderen Staates unter gleichzeitiger Ankün
digung des in Kürze zu übermittelnden Aus
lieferungsersuchens darum ersucht. Ebenso 
ist vereinbart, daß die zuständigen Organe 
des Vertragsstaates Personen, die sich auf 
ihrem Territorium befinden, ohne Ausliefe
rungsersuchen des anderen Staates in Aus
lieferungshaft nehmen können, wenn ihnen 
bekannt ist, daß diese auf dem Territorium 
des Vertragsstaates eine Auslieferungsstraf
tat begangen haben. Der Vertragsstaat ist 
hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen, 
damit er darüber entscheiden kann, ob er ein 
Auslieferungsersuchen stellt. In beiden Fäl
len soll - wegen der besonderen Gefahr im 
Verzüge - vermieden werden, daß ausländi
sche Täter die Zeit bis zum Eingang des Aus
lieferungsersuchens dazu ausnutzen, das Ter
ritorium der DDR zu verlassen.

Formvorschriften
Für die Auslieferungshaft gelten gemäß 
§ 122 a Abs. 2 die gleichen Formvorschriften 
wie für die Untersuchungshaft. Das betrifft 
sowohl die Beantragung des Haftbefehls, 
als auch die richterliche Vorführung und 
Vernehmung, die Haftprüfung, Haftbe
schwerde, usw. Die §§ 124 bis 127 finden 
entsprechende Anwendung. Ausländer, die

4 Vgl. z. B. Vertrag zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Republik 
Kuba über den Rechtsverkehr in Zivil-, 
Familien-, Arbeitsrechts- und Strafsachen 
vom 8. 6. 1979, GBl. II 1980 Nr. 1 S. 2; Ver
trag zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken über Rechtshilfe in Zivil-, 
Familien- und Strafsachen vom 19. 9. 1979, 
GBl. И 1980 Nr. 1 S. 12.

5 Vgl. Völkerrecht, Lehrbuch, Teil I, Berlin 
1973, S. 350.
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